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Schriftliche Abschlussprüfung von Schülerinnen und Schülern in einer 1. Fremdsprache, die 
nicht Englisch ist 
 
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 
zur Vorbereitung der schriftlichen Abschlussprüfung in einer 1. Fremdsprache, die nicht Englisch ist, 
bitte ich wie folgt zu verfahren: 
 

1. Zu Beginn des 10. Schuljahres stellt der/die Vorsitzende der Prüfungskommission fest, wel-
che Schülerinnen und Schüler in einer 1. Fremdsprache, die nicht Englisch ist, in der schriftli-
chen Abschlussprüfung zum Ende des Schuljahres geprüft werden sollen. 

 
2. Er bzw. sie überprüft, ob dazu vorab noch eine Sprachfeststellungsprüfung für betroffene 

Schülerinnen und Schüler (gem. Richtlinien über die Sprachfeststellungsprüfung für Schüle-
rinnen und Schüler nicht deutscher Muttersprache vom 27.06.1994, BrSchBl. 232.04) erfor-
derlich ist. 

 
3. Ich bitte bis zum 02. Oktober 2009  

a) die Namen der Schülerinnen und Schüler, die in der Abschlussprüfung anstelle der 1. 
Fremdsprache Englisch ihre Herkunftssprache wählen, sowie  
b) die Namen der betroffenen Schülerinnen und Schüler, die vorab eine Sprachfeststel-
lungsprüfung (s.o.) ablegen müssen, an 

 

• die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, z.H. Frau Stahlberg 
(mailto:diana.stahlberg@bildung.bremen.de) 

 
und an 

 

• das Landesinstitut für Schule, z.H. Frau Wischnewski  
(mailto:bwischnewski@lis.bremen.de) 

 
 wie folgt zu melden: 
 
 



 
Bezeichnung der 1. Fremdsprache, in der  
die Schülerinnen und Schüler anstatt Eng-
lisch geprüft werden sollen, z.B. in 

Vornamen 
und Namen 
der 
Schülerinnen  
und Schüler 

Sprach-
feststellungsprüfung 
zuvor erforderlich 

Russisch  ja 
nein 

Türkisch   
Polnisch   
…   

 
Eine Sprachfeststellungsprüfung ist für Schülerinnen oder Schüler erforderlich, die erstmalig eine 
deutsche Schule besuchen und ihre Muttersprache anstelle der ersten oder zweiten Fremdsprache 
wählen, bisher aber keinen Unterricht in der Herkunftssprache erhalten haben.  
 
Für Schülerinnen und Schüler, die zu einem späteren Zeitpunkt in die 10. Jahrgangsstufe eintreten, 
ist unverzüglich ein entsprechender Antrag zu stellen! Nachmeldungen zur Sprachfeststellungsprü-
fung sind im 2. Schulhalbjahr nicht mehr möglich.  
 
Ich bitte die Schulleitungen, diese Verfügung an die Sprecherinnen und Sprecher der betroffenen 
Fachkonferenzen bzw. an die zuständigen Fachlehrkräfte weiterzugeben und um Beachtung und 
Einhaltung des o.a. Termins.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez. Walter Henschen 


